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dem WI1r unbefanden, uns Öötzlich die Unendlichkeita cht

des Weltenraumes bis körperlichem Schmerz empfinden.
Wır ließen och C111 we1iße Rakete als Signal die Station steigen und

machten1s danın beinahe fluchtartig den Abstieg. Das beklemmende Ge-
fühl begann Erst eiwa3800 Meter Söhe uns weıchen.

Als ;1A1r 1e6S€E Mondbeobachtung gelang, gehörte uch e1NC TAau bereits
unserer Expedition. S1e WATr selbst Astrophysikerin, und WAar gelungen,

sS1C als Assıistentin mit 1118 Pamirgebiet bekommen.
Tag hatte S1C V'O! Morgengrauen Pernrohr ZESCSSCNH,

UuNSCTI Abstieg beobachten. (Fortsetzung folgt.) _

Um das „ Wahrheitsserum
Zur Frage der Narkoanalyse
Von S, J

Unter demNamen ‚„ Wahrheitsserum geht E1MN Giespenstum, miıt dem die
CiINeN drohen und VIOT dem andere sich ürchten. Diıe wesentliche Frage
kann gestellt werden.: 1bt CS C117 Möglichkeit, dien Menschendurch Ver-
abreichung iMNer Droge «dazu bringen, cn W ıllen C1in Geheimnis
wahrheitsgetreu preiszugeben ? Und, WICHN Jja, hat öffentliche Instanz
dasRecht, C111 enschen i1! diesem Sinne beeinflussen ? Z

Ihrer geschichtlichen Entwicklung un dier tatsächlichen Bedeutung nach
hat diese rageeiNenN medizinischen undC1HNEN juristischen Charakter.

Die medizinische rage
Die Übung der Seelenerschließung weck der Heilung unbewäl-

LUgteN Erlebnissen hat den Gedanken nahegelegt, seelisch Kranken durch
die enthemmendee Wirkung Medikamentes die Aussprache Z erleich-
tern. Die ersten Versuche solcher Art!1 wurden i letzten Drittel des VeLr-

5Jahrhundertsgemacht,indem i1inan mit Hilfe Alkohol-
gemisches Antriebshemmungen krankhaftSchwermütiger lösen versuchte.
Es VELSINSCH tast fünfzig Jahre, hbıs weitere Versuche dieser
bekannt wurden, jetzt nıcht mehr mit. Alkohol, sondern ers MIt Cocaı1n,
annn mMI1tt Äther,Evipan undEunarkon. Zur Zeıit 1st CS VOTLT allem Pentothal, _

Ba iturderivat,dessen enthemmende Wirkung infolge der Änderung _
des Hırn wechsels Zzu  F therapeutischen Ösung Anwendung findet Man
spricht Narkoanalyse“, daCS sich ELn Seelenerschließung 1 -

Kranz,Dıie Narkoanalyse als diagnostisches un: kriminalistisches Verfahren;
1950, 101f

2 Vol. H WarZ,Die Kurznarkose als diagnostisches und therapeutisches Hilfsmittel ı
der Psychiatri Der ervenarz (1948) Z 63—70
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koseähnlichem Zustand handelt der doch unmittelbaren Folgezustand
auf C1NC eigentliche Vollnarkose. Vor allem während des Zwe1iten Welt-
krieges wurde C1in solches Verfahren VoNn Engländern, Amertikanern und
Franzosen 2Zzu angewandt be1 Kriegsneurosen (Angst Verwirrtheit Läh:
mungen) die Leidenden entspannen der durch Aussprache Abreagie-

der seelischen e1a erreichen
Die wesentliche Wirkung er SeNaANNTEN Narkotika besteht darın, „dafß

Hemmungen wegfTallen, das Schamgefühl weıitgehend ausgeschaltet, W ılle
und Selbstbeherrschung herabgesetzt, dıe rationale Selbstkritik geschwächt
un gleichzeitig das Mitteilungsbedürinis und Aussagebedür£fnis gesteigert
wırd z ußer der eigentliıchen Heilbedeutung annn der S1nn C1NCr arko-
analyse arın liegen, „differentialdiagnostisch klare Bilder erhalten die
dann die jeweils ind1ztierten therapeutischen Weege röffnen Zzelne HAr
sachenberichte CIDCNS diesem Zwecke angestellte Versuchie ZELDCN
da{f 1e Möglichkeit bewufßten Kontrolle der Aussagen durch den Be-
Iragten WeNnN1gstENS groß 1Sst daß C11C VON vornhereıin Testgelegte Wıllens-

die Bewahrung gewollten Geheimnisses ermöglicht „ Wenn
WITr V'Ol den Psychopathen ausgehen, die nıcht als krank, aber als abnorme
Persönlichkeitsvarianten anzusprechen sind, geht e allgemeine Erfah-
run$s dahın, daß dıe willensstarken und geradı die gefährlichen Psycho-
pathen, ebenso W1C stark konsolidierte Neurosen der Narkoanalyse stand-
halten. .° 6

Für die inhaltliche SIC‘i te des analytıschen Ergebnisses ISE wiesentlıch, daß
sıch, V'O! einzelnen reproduzierenden Schreckerlebnissen vielleicht ab-

gesehen 116 C1MN schlıchtes Mitte1len sachlicher Gegebenheiten handelt
Es wıird vielmehr die subjektivie Verarbeitung objektiver Tatbestände wıeder-
gegeben, die S schr verkleidet und ErweIiltert SC1MN annn daß 114n geradezu
Von Mythomanie diessen gesprochen hat der untfer der Wiırkung C1NCSs

narkoanalythischen Medikamentes steht Deshalb kann die Narkoanalyse
wesentlichen 1INIMMeEr d1ie Wegbereitungßdieutenden Seelenerschlie-

Bung und anschließend verarbeıtenden Synthese durch den <  f SC1LN Von
Wahrheitsserum der Auslösung formeller Wahrheitsaussage

kann ZaNz und ke1ine Redie SCHMN, allentalls „Plauderdroge“‘
Und selbst bezüglıch des therapeutischen Wertes hbe1 aussagewilligen Patıen-
ten sieht H1 anerkannter ITherapeut W1C Prankl Gründe 7u ”"bezwe1-
feln da{fß durch die Narkoanalyse überhaupt Verdrängtes und Unbewußtes

Sinne der üblıchen Psychotherapie aufgedeckt werden Önnıe

Vgl E1 Launay, Nevroses de UuCITIC, Cahiers 4Ennec (1949) 36 IT tferner JeanRolin, Le pentothal, drogue de l’aveu, Etudes, Oktober 1948, tt un derselbe: Le
pentothal Justice, Etudes, Maı 1949,; SEA 88

4 H. Kranz a.a.0O.
> H. Schwarz a.a.O S. 65
6  6 Kranz a.a.0

H. Kranz a.a.0O
Vgl Bertagna, Le Mythe du Serum de Verite, Cahiers Laennec (1949) 4, 15{

Ebd S: 4  <I

290



Um das „ Wahrheitsserum

Diıe überwiegende Mehrzahl der ärztlıchen Fachleute jedoch sieht der
Narkoanalyse SaANZ bestimmt abgegrenzten Fällen brauchbares thera-
peutisches der diagnostisches Hılfsmittel Kranz, Psychiater der En
VEIrSLLA Heidelberg, falßt behutsamer Berücksichtigung er Gründe TÜr
un die medizinısche Anwendung der Narkoanalyse SC1MN Urteil dahın
ZUSAMUNICN, dafßß S1e als abkürzendes Verfahren Analyse und Iherapıe
ihre Berechtigung habe als diagnostische Hılfe vie en Fällen unzuläng-
ich den me1sten anderen aber ür dien ertahrenen Psychuiater entbehr-
iıch SC1

Hınsıchtlich der ethischen Beurteilung VON ärztlicher Se1ite verant-
wortlich geleiteten Narkoanalyse scheint uns, ufs (Ganze gesehen, kein
Wesensunterschied jeder andertren Psychoanalyse vorzuliıegen FPreilich
legt Unterschied der Methodie darın, dafß die Narkoanalyse 1n be-
wulßtseinsverändernden Zustand se Das geschieht ber uch der lange
geübten und gebilligten Hypnosebehandlung M1 dem Unterschred lediglich
da 1er die Bewulstseinsveränderung nıcht chemisch ausgelöst wird Mora-
listen Palmıiere1 und Vıillada haben ZWar die Hypnose uch e11l-
7zwecken abgelehnt. Da jedoch angesehene Autoren W1C Capellmann, Geni1-
COL, un:; Noldin der Ansıcht sind, dafß Zustimmung des Pa-
1ienten dıe Hypnose gebraucht werdieen könne, WCNn andere Wege C100r

Therapte nıcht gleicherweise möglıch sind und der Mißbrauch durch den
Behandelnden ausgeschlossen 1ST erscheint uns diese Auffassung ohl c
tretbar Das der Bewertung zugrunde Liegende Moralprinzıip W AIC dann
JENCS V hinreichendien .rund TÜr C111 zugelassenes be]l (hıer Bewufltseins-
veränderung), entsprechend großes Gut durch eben dıe gleiche
Handlung erreicht werden kanın, und 1Ur durch diese Handlung Weenn
hier d1e möglıche moralıiısche Wertung Fall der Hypnose aufzeigen, SO
bleibie dabe1 ZanNz Sar dahingestellt, der neuzeitlichen T’herapie
die Hypnoseals brauchbares Hilfsmittel beurteilt wird. Bewußtseinsverände-

Diıenste der Heilung haben übrigens be1 jeder Art V'OTIl Nar-
OSe die Zwecke Operation durchgeführt wird wOobel treilich
dıe eigentlich personale Einflußnahme auf den Patienten Jedoch 1St

unbedingt beachten daß auch 10 der Narkoanalyse Rahmen der oben
erwähnten eingeschränkten Indikation solche Einflußnahme nıcht der
Wegbereitung Akten dies Patienten bewußtseinsveränderten Zustand
dient die dann als solche personale oder rechtliche Folgen nachnarkoti-
schen Zustand hätten EKs so1l ledigliıch dıe Erleichterung des krankhaft
chwerten Zuganges reflex klaren Bewußtseun erreicht werden, oder

aber werden ‘Tatbeständıee seelischer Konflikte eröffnet VOIL deren Be-
SE1LSUNG eben die personale Integrität abhängt Daß siıch endlich hıerbei
nicht unberechtigtes Eindringen 1 Seelenbereiche handelt, dıe nicht
ZUur Obertläche "OMmMmMen sollen, wieil wesentlich ı1' das „Geheimnis der
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Person letz ZW1-
schen Mensch un: Gott’ 11gehören,sche unsdami SCZC daß gerade
AauUSs diesen Bereichen Unbewältigtes sehr ach außen drängt,
Krankheitsbild zustandekommen konnte. W e be1i anderen psychiatrischen
ıun psychotherapeutischen Methodien darf uch e1 der Narkoanalyse der
Ausgangspunkt der ethischien er  g 1ıcht die gesunde Persönlichkeit
SC1LN Im übrigen 1St selbstverständlich dıie Einwilligung des Patienten
forderlich, die be1 nıcht zurechnungsfähigen Kranken der üblıchen Art

Erziehungsberechtigten oder Angehörigen einzuholen WAare Dabe1 so11
natürlich nıcht übersehen werden, daß zuletzt hinter dien sehr erns neh-
mendien Bedien ken SCHCN 1e Narkoanalyse C111 Frage steht;die 1 der
schıichte der Heilkundie ININCT wıeder autftrat und Jele Auseinander-
setzungen UnNnserecr Zeeit adie Frage ach dem gottgewollten oder
schicksalhaften Erleiden, diessen Behebung manchen sachlich oh] möglıch,
moralisch jedoch als unzulässige „Beseitigung“‘ aut Kosten höherer Werte
erscheint. Wır haben diese Frage anderer Stelle12 eingehender bespro-
chen CS INa 1er nmugen, die Zusammenhänge ST INIC._Ohne
den Ernstder Fragestellung verharmlosen wollen, könnten WILr bezüglich
der Narkoanalyse uch mM1t gewichtigen AutorenW1Cdiem franzt sischen
Psychiater Baruk und dem italienischen MoralpsychologenGemelli icht
CL gehen, WIeNN SC die Narkoanalyse als T’herapte ausethischen eZz1e-
hungsweise relig1ösen Gründen unbedüingt abgelehnt WwW1sSsen‚ wollten,W1C das
aus der Darstellung VION Kranz hervorzugehen scheint13

Die juristische rage
Durch polıtische Groißprozesse der VergangenheitunC1N!ent-

sprechende Behandlung ı11n der Presse hat siıch yemeinhiın C111wahre Angst
VOT der ‚„‚Geständnisspritze‘ breıit gemacht.Damıiıt wurdiee die Aufmerksam-
e1t breiteren Öffentlichkeit atuf C1ON rage gerichtet, Fach-
kreisen schon vorher ebhafterörtert wurde

den USAÄA wurdense1it CINLDCET Zie1t schon 1 Strafiprozessen Narkotika
gegebe.h, Geständnisse erreichen, ohne da{fi einheitlichen
Beurteilung solcher Methaoden 1 der offizsellen Rechtspraxisdıe ede
dürfte.

Die grundsätzliche Zulässigkeit er Narkoanalyse der gerichtlichen
Praxıs wird VOT allem 1 Frankreich und leidenschaftlich erortert15

Die Unmion Belge du Droit Penal beschloß 18 Juni 1949, als gericht-
ZAtiert nach Kranz 35
Vgl Krankheit und Schuld, dieser Zeitschrift 143 (1948)

Kranz v W 35 Ferner ZU Ganzen: Dück, Gedanken ZuUur Narkoanalyse,
Grenzgebiete der Medtitzin (1948) 4,

Schönke, ber Aufgabenbereich und die Stellung des psychiatrischen Sachver-
ständigen, 1n : Der Nervenarzt (1949) 5, 195

H. Ellenberger, Der Streit dıe Narkoanalyse, 1 Psyche (1949) DE
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atbes SC ehnen,
bezü liıch ihrer Verwendbarkeit- Begutachtung-des Gesundheits-J6

zustandes geteilterMeınung16 Jedenfalls ber sollten T’atbestände, die dem
Arzt als Begutachter bekannt würden, Schutze äarztlichen Beruftfs-
geheimn1sses bleihen.Da Frankreich Te1l der Juristen der
Tatsache ausg1ng,da{iß ach dem geltenden Recht CI Gutachter verpilichtet
SCNL, alle ıhm bekannt werdendien "LTatbestände £fenbaren, wurde der Streıit
der Meinungen auch aut die rage des ärztlichen Dienstgeheimnisses ZUuS-

gedehnt. Dıe Academtıe die Medecine lehnte ihrerseits MiIit überwiegender
Mehrheit dien Gebrauch der Narkoanalyse als gerichtliches Erhebungsver-
fahrenausdrücklıch ab In England 1Sst durch Verordnung des Innenmin1-
STEITIUMT die Anwendung Vil Narkotika Untersuchungsverfahren VOILI-

oten18 In Westdeutschland haben 1949 die Justizministerien VIOTI1 Württem-
berg-Baden und vion Hessen die Verwendung der Narkoanalyse 1 Gerichts-
verfahren als unzulässig erklärt.19

Soweilt sich C1NIC Erörterung der ach dem augenblicklich geltenden
echt gegebenen Möglichkeit EC1INCTr Verwendung er Narkoanalyse be1 Ge-
richt handelt, wıird VIOIL ihren GegnernVIOT lem auf die ZaANZz bestimmt
umschriebene Stellung dies ärztlichen Gutachters hingewiesen. DEr Sach-
verständige 1st Gehilfie dies Rıchters . nacht Hılfsorgan 1e's Staats-
anwaltes Ks isSt nicht Aufgabe dies Sachverständigen, C1INCN Angeschuldigten

überführen .. Eın Sachverständiger verkennt. SC1N!' Auifgabe, wWEeNNn

darnach strebt, diein. Angeschuldigten unte dem FEinflu{f C1LIVCLT Gemütsbewe-
. anderseıts mu{4ß sich der Sach-C1INEM Geständni1s : veranlassen ..

verständige VOT Augenhalten, da{(ß ebensowen1g Hılfsorgantür den
Verteidiger ist; CS 1st nıcht Aufgabe, d1ıe entlastenden Umständie
sammeln.. {() ernNer atı darauf hingewtiesen, denmn VIOT Gericht AÄAus-
sagenals gültig CI werden könnten, dıe zugestandener-
maßen bewußtseinsverändertem Zustandıe gemacht werden, C1NCIM Zustand
also, derSONSgeradedie Zurechnungsfähigkeit aufhebe.1 Hiedurch würde
freilichdie Narkoanalyseals Begutachtungsmethode nıcht ausgeschlossen.

Tatsächlich aber geht etztlich„ um die ethischen Grundlagen des Ver-
hältnisses zwischen Staat und Individuum und dıe Frage, ob und jNWLC-
WEe1T staatlıchen Interessen SCUCTL CS die der Wahrheitsfindung 1
Prozeß die selbstverantwortliche sittliche Persönlichkeit 1eSs einzelnen
aufgeopfert werden darf“.x. Der Strafrechtler der Universität Mainz,

Mee SCN, C1INCTr dergZaAhz Verfechter der Narkoanalyse 1 gericht-
lichen Ermittlungsverfahren, weıst darauf hın, „daß d1ie individuelle Freiheit

17
Gounelle, Le droit 1a FEUVEC, Cahiers La&nnec (1949) 4,

yermuitte, LaNarcoanalyse, i Reflexions SUT la Psychoanalyse, Paris 1949, 51
Schönke 195
Ders., Einige Bemerkungen ur Frage «der forensisch-psychiatrischen Verwendung derya e  Ö  Narkoanalyse, 108 Der Nervenarzt (1950) 6, 244

Ders:; a.a2.0. 194Aufgabenbereich . .
anz, a.a.O©

24229 Schmitt, zıitiert nach Schönke, Einige Bemerkungen ...
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notgedrungen, und C1171! Freiheitsanarchie vermeiden, EBEinschränkun-
CM erleiden mulß, besonders, S1C mıßbraucht wıird Weenn der Be-
Zr1ft dies Respektes OT der Freiheit dies Indiıvyviduums CNS gefaßt wıird W:
dies dıe prinz1ıpitellen egner er Narkoanalyse wollen, indem S]9
die Verletzung entstehe dadurch daß der Proband SCZWUNSCHN werde das
aUSZUSASCNH, W.A4S verheimlichen wollte dann führt C weitergedacht

Cciner Negatıon jeder iminologie e 93 Mergen hält die Narkoanalyse
Straiproze(ß tür erlaubt WG der Proband als Hılfsmittel der

Begutachtung aber überhaupt gleichberechtigt MmMIit der Anwendung psycho-
lJogischer Tiests Andere wollen S1'C ähnlichem Sinne zulassen, WICHLIL

Angeklagter Erwe1is Unschuld selbst darum nachsucht der WECNN

SIC nach erfolgter Gerichtsverhandlung beantragt wıird
“ Dıe überwiegende Mehrzahl der Jurıisten und Gerichtsmediziner spricht

siıch ihre wendung Strafprozeiß Au  N Die erwendbarkeit als
diagnostische Hılfe wird nıiıcht schr grundsätzlich abgelehnt jedoch AUS
Gründen möglıchen Mißbrauches als untunlich bezeichnet 23

Es steht 1er @C er Gemeinschaft autf den Bewe1is dem yeltenden
Recht des Angeklagten auf die Aussageverweigerung gegenüber Sınd be1ide
Rechte gleichwertig ? Die Rechnung geht tatsächlich nicht SaNzZ aut Wır
möchten uns aber doch unbedingt der Meinung anschließen, die (Geme1n-
schaft 1e] größeren Schadien erleiden wird WICLLN S1C JC einmal und SC1

uch NUr beim Verbrecher die Unantastbarkeit der personalen HKnt-
scheidungsfreiheit Gewissensbereich aufgibt der sS1e davon ab-
rückt, da{fß der Angeklagte b1is Erwe1ise des Gegenteils als unschuldig
gilt und die naturrechtliche Befugnis hat, nıcht SC1HOLr CISCHNCH Überfüh-
rung beitragen 26

Für das Gebiet des Westdeutschen Bundesstaates ist Streit die
Narkoanalyse der gerichtlichen Praxıs 5 wohltuendie und befreiende
Klärung C  n Die VIO Bundestag iıhrer Überarbeitung verabschie-
dete I80> Straiprozeßordnung die dem Oktober 1950 allgemenn
bindlich wurde WE1ST den Paragraphen 13642 auf Darın wırd aus-
drücklich testgelegt, da{ die „Willensentscheidung und Wiıllensbetätigung
des Beschuldigten“ weder durch Mißhandlung, ‚och durch Ermüdung, kör-
perliche Eıingriffe Verabreichung VO  [ Miıtteln Quälerei, Täuschung un
Hypnose beeinträchtigt werdieen darf (Abs Ma{ihnahmen Bee1intlus-
SUuNS dies Erinnerungsvermögens und der Eıinsichtsfähigkeit des Beschuldig-

werden gleichfalls verboten (Abs. 2 und diese Verbote werden A4aus-

drückliıch als unabhängig CLAEGCT etwaigen Einwilligung 1e:S Beschuldigten
bezeichnet (Abs. 3 Mit m Schutze der freien Willensbetätigung und
Wiıllensentschließung scheint uns auch C117 eindeutige Abgrenzung dien

der Medt!zı1ın (1949) 6,
Mergen, Die Narkoanalyse und ihre Anwendung 1 Strafprozeß, Grenzgebiete

Schönke, Einige-Bemerkungen 243
Schönke, ber Aufgabenbereich S. 195 und Kranz a.a.0O S. 34

26 Odinot Le droit sılence, Cahiers LaEennec (1949) 33
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$81 und $81a StPO vorgesehenen Möglichkeiten körperlicher Unter-
suchungsmethodien, ELW. Blutproben, Punktion A, gegeben ienNnn wenn

einzelne Vertechter C1NCTr forensischen Narkoanalyse darauf hinwie-
dafß auch ndere äarztliıche Erhebungen Tatbestandsermittlung

„ ZCEHCHN den W ıllen““ des Beschuldigten zulässıg SCICN, wurde dabe1 doch
nıcht der wesentliche Unterschıed beachtet der arın besteht da{ß die Narko-
analyse nıcht außerlich 1Ur dien W ıllen“ des Beschuldigten angestellt
würde sondern uch die Freiheit und Klarhe1it des 1llens selbst ändern
würde

„ Wır sind topıa
Von WERNER BARZEL S. J.

Noch 1 Kriege veröffentlichte Stefan Andres SCHN! Novelle ‚„ Wır sind
Utopta und rre den Kreıisen, dıie der Ze1t lıtten, sofort Auf-
sehen Auf me1isterhafte Art war dıe Atmosphäre der DEC1LS Spannung, 1!

der jeder denkendie Mensch stand ausgedrückt Jetzt hat Stefian Andres AUS

der Novelle Drama gemacht Dichterisch Wr das ke1in (sew1inn Weienn
11Ll AUS eiNeM Gemäldie Fıguren herausschne1det, ergibt das och keine
Plastıken. dem Schauspiel werdien manche Akzente schärfer gesetzt, 11anl-

ches vergröbert unı noch mehr zugespitzt. ber gerade die Konkretisierung,
die das Drama verlangt, macht auch schonungslos auftf dıe Unklarheiten aut-
merksam, die den Hintergrund des Gedankens verdunkeln.

Der Inhalt 1STt be1iden Fassungen wesentlıchen gleich: Im spanıischen
Bürgerkrieg befehligt er Leutnant Don Pedro den Stützpunkt Altamıra, C111

Kloster, 1 dem Kriegsgefangene bewachen hat Unter den NCUC (Ge-
fangenen, die hereinkommen, entdeckt Ce1NCeN ehemaligen Mönch des KI0-
Sters, der VOT ZW aNzZ1g Jahren en Orden verlassen hat: Seemann geworden
und geistlichen Beruftf vollständıg entfremdet 1.ST Don Pedro behan-
delt 1esSEeN Gefangenen Zuvorkommenheit weıl 1 ıhm LrOLZ allem
den Priester sıeht der 1h:; V'iOll  n C1iNer Sündenlast dıe schwer autf (Ge-
15SC1 liegt lossprechen Öönnte Doch 2CO hat keine Lust wieder als Prie-
ster Iungleren Er SinnNTtT 1Ur aut Flucht und Beiretung der Kameraden Dye
Beichte hören Lehnt MI1T dem 1NnWwie1Ss aut SC11C Exkommunikation ab
uch als Pedro geltermd macht, Falle Todesgefahr und dıe
näherrückende ront Läßt diesen Fall als gegeben annehmen — SC1 die Hxw-
kommunikation kein Hındernis für MCI) Priester, SE1NCS Amtes walten,
bleibt 24CO abweisend Diıie Erinnerung dıe Vergangenheit nd die
Mönche, denen e1NSst hıer lehte Sal siınd P a VOT kurzem unter dem
Befehl Don Pedros ermordet worden bringt den Widerstrebenden OT

allmählich Priestertum wieder näher Er erklärt siıch schließlic be-
DEC1IT dem Drängen des unglücklichen Leutnants nachzugeben Um „den letz-

Scheck aut die Liebe auszustellen > spricht als Priester den Mıtge-
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